
Stadt Sulzburg 
Beratungsvorlage für die öffentliche GR-Sitzung  

am 18. November 2021 

 

Nr. 65 / 2021 

TOP III / 2 Abrundungsvereinbarung mit der Gemeinde Buggingen über drei 

Teilflächen nach § 12 Abs. 2 des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung mit der Gemeinde Buggingen die 

Abrundungsvereinbarung in vorliegender Form abzuschließen. 

 

Sachverhalt/Begründung: 

Die Abrundungsvereinbarung dient zur schriftlichen Fixierung des Status Quo der derzeitigen 

Bejagung. 

 

Laut Akte wurde schon erstmals 1952 eine Vereinbarung zwischen der Stadt Sulzburg und der 

Gemeinde Buggingen geschlossen, in der die Jagdausübung im Bereich Bannholz an die 

Gemeinde Buggingen abgetreten wurde. 

Weitere Vereinbarungen haben die Situation dahingehend geregelt, dass eine praktikable 

Bejagung für die beiden Jagden der gemeinschaftlichen Jagd Sulzburg II (Laufen) und der 

Eigenjagd Buggingen, möglich ist. 

 

Wie im Plan anbei sichtbar, gibt es einen schmalen Streifen der Gemarkung Sulzburg, 

welcher in die Jagd Buggingen hineinragt (Teilfläche I), welche von Buggingen bejagt wird. 

Über die Teilflächen I und II liegen gültige Vereinbarungen vor. Die untere 

Jagdrechtsbehörde hat die Stadt Sulzburg auf eine abzuschließende Abrundungsvereinbarung 

mit der Gemeinde Buggingen für die Teilfläche III hingewiesen. 

Die Vereinbarung ist mit dem derzeitigen Jagdpächter und der unteren Jagdrechtsbehörde 

bereits abgestimmt. 

 



Die Entscheidungsbefugnis über das Abschließen einer Abrundungsvereinbarung hat 

grundsätzlich die Jagdgenossenschaft. Laut Satzung wird die Verwaltung der 

Jagdgenossenschaft dem Gemeinderat übertragen. 

Es wird deshalb vorgeschlagen, dass der Gemeinderat beschließt, dass Bürgermeister Blens 

beauftragt wird, die Vereinbarung als Vertreter des Gemeinderates zu unterzeichnen und der 

Gemeinde Buggingen, sowie der genehmigenden unteren Jagdrechtsbehörde vorzulegen. 

 

Weitere Erläuterungen folgen in der Sitzung. 

 

 

Sulzburg, den 10. November 2021  
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